
1. Satzung

zur Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS)

der Stadt Zwiesel vom 25.06.2025

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (FNBayRS 2024-1-1) erlässt die
Stadt Zwiesel folgende Satzung:

§1
Änderung der BGS-WAS

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung in der Fassung der.
Bekanntmachung vom 20.12.2024 wird wie folgt geändert:

§ 6 Beitragssatz wird wie folgt geändert:
1 Der Beitrag beträgt ab 01 .01.2026

a) prom2Grundstücksfläche1,81 EUR
b) pro m2 Geschossfläche 5,43 EUR

§ 2 Neubekanntmachung

Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt, die Beitrags- und Gebührensatzung zur

Wasserabgabesatzung neu bekanntzumachen.

§ 3 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

^
Zwiesel, den 25.06.2025
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1. Bürgermeister
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STADT ZWIESEL

Bekanntmachungsvermerk

Die 1. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung
(BGS-WAS) der Stadt Zwiesel vom 25. Juni 2025 wurde am 22 September 2025 im Rathaus ,
der Stadt Zwiesel (Zi.-Nr. 2.10) zur Einsichtnahme niedergelegt und im Amtsblatt Nr. 185 der
Stadt Zwiesel im Internet und durch Aushang an derAmtstafel im Rathaus bekannt gemacht.

Der Anschlag wurde am 23. September 2025 angeheftet und am 13. Oktober 2025
abgenommen.

Zwiesel, den 14. Oktober 2025
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Dirk Osbahr

Beglaubigungsvermerk

Die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit der 1. Satzung zur Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) der Stadt zwiesel
vom 25 Juni 2025 wird hiermit amtlich beglaubigt.

Zwiesel, den 14. Oktober 2025
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